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Der schweizerische Republikaner
heraus gegeben

von Escher und Ustert
Mitglieder» der gesezzebendeu R<ithe der delveuschen RepuM.

Band K. X». xxv. Luzern, zo. November 1756-

Vollziehungsdèrektorium.
Das Vollziehungsdm'ktorimn der helvetischen

einen und uncheilbaren Republik au den
grossen Rath des geiezgebenden Corps

Bürger Gesezgeber:
Ihr habt durch das Geftz vom ryten Weinms-

vat den Grundsaz der unbeschränkten Gewerbsfreiheit
anerkannt; ein Grundsaz der auf den wesentlichsten
Bestandtheilen unsrer Verfassung beruht, und dessen

Anwendung der lebhafte Wunsch des Volks, so wie
die wirksamste Aufmunterung ist, die dem Gewerbs-
fleiße, der Ersindsamkeit, und jedem nnzlichen Ge-
brauche der menschlichen Kräfte öffentlich ertheilt
werden kann. Allein der Uebergang von den mannig
faltigen Einschränkungen zur freien und ungehindert
ten Ausübung der Industrie erfsdert eine Reihe von
Bestimmungen, ohne welche die Vollstreckung jenes
Gesetzes theils unausführbar, thciis mit grossen
Schwierigkeiten verknüpft ist. IudcniLuch das Voll-
ziehungsdirektorium auf die Nothwendigkeit derselben
aufmerksam macht, legt es Euch eine zusammenge-
faßte Uebersicht der mancherlei Gewerbsvorrechte, bi?
von verschiednem Ursprünge her, und unter zahllosen
Abweichungen in dem grüßten Theile der Republik
bis dahin statt gefunden haben, so wie ihrer noch
wissenswcrthen Beziehungen dar; und wenn auch die
Mannigfaltigkeit des Gegenstandes weder eine voll-
standige Aufzahlung noch eine ganz befriedigende Am
ordnung derselben zugelassen hat, so wird dennoch
dies Gemählde hinreichen, um Euch mit dem bisher-
igen Zustande und den daraus fließenden Erforder-
niffn eines Gesetzes über die Gewcrbsausübung be-
kannt zu machen.

Diese Gewerbsvorrechte waren einerseits die

Polizeianfstcht bedarf, und hafteten entweder unverürft
dcrlich auf dem einmal bestimmten Lokal, oder könn?
ten nach einem andern versezt werden; die zweite
Klasse umfaßte alle Jnnungs- und Zunftrechte, nebe«
denen auch noch individuelle Gewerbsvorrechte von
d>r persönlichen Art bestanden. Die Begünstigungen,
welche dieselben gewährten, waren dieß in verschief
dcnem Grade; Zwangsrechte, zum Theil von unver»
kennbarem Lehensursprunge, wodurch die Bewohner
eines Bezirkes, z. B. an eine bestimmte Mühle ode«
Beckerei, an eine» Schlachtbank, oder auch an.jedes
andre Handwerk so gebunden waren, daß fie ihre
Bedürfnihe nicht anderswoher holen dursten: auss
schließliche Rechte, weiche die Freiheit des einzelnen
Bürgers zwar so enge nicht einschränkten, neben denen
jedoch in einem gewissen Bezirke kein âhnlichesGewerbà
recht ertheilt werden konnte; und blosse Bewilligung
gen, wodurch sich der Landesherr, oder jeder andre,
der sie ertheilte, die Befugniß niemals benahm, noch
so viele Gewerbsbewilligungen daneben auszutheilen,
als er für gut fand, und die sogar in mehrern Kan-
tonen immer mit dem Bedinge, solange es uns ge-
fällt, begleitet wurden; so wie die Erwerbung der
persönlichen Rechte dieser Art mchrentheiis von eig-
ncn Handwerksvorschrlften abhieng; und gewöhnlich
das Beding einer gewissen Vcrbürgnng mit sich führte,
so waren hingegen die Ehehaftcn einer grossem odes
geringem, in einzelnen Fällen auf mehrere tausend
Schweizerfranken ansteigenden Ertheilungsebgabe, so
wie einer jahrlichen Auflage unterworfen, die ins Un-
endliche verschieden in manchen Gegenden einen be-
trächtlichen Werth ausmachte; einTheil derselben hatte
bei >eder Aenderung des Besitzes ein Gewisses vom
Hundert des Kapitalwerthes, oder statt dessen im
Jal-.re der Haàndêrung die doppelte Imsabgabe zu
entrichten, wahrend dem bei andern das Recht der

gleiche, an ein bestimmtes Lokal gebundne, anderseits! Ehehafte mit dem Besitze völlig auslöschte, und einer
persönliche Rechte; die erstem unter dem Namen von.ganz ne-wn Erthejlung bedürfte. Die mehr oder we-
Ehehasten bekannt, bezogen sich größtentheils auf soff ì Niger vorhandene Ausfchkkßüchkeit, so wie die zur
che Gewerbe, deren Einrichtung sowohl als Betreib Erwerb-ug erforderliche Auslage, hatten die dinglichen
dung wegen ihrem Einflüsse auf die öffentliche Ge- Gewerbsvorrechte so sehr zu einem Gegenstande des
sundheit, die allgemeine Sicherheit, und die Verlöre- Eigenthums, und des damit vor sich gehenden Ver-
âzg mit den dringendsten Lebensbedürfnissen ejner.kehrs gemacht, daß die Effekten, ans denen sie hafte»



ten, allein un: des Vorrechtes willen in mehrem
Kantonen für die doppelte und vierfache Summe
ihres innern Werthes angeschlagen wurden; indessen
hieng diese Schätzung eben so sehr von dein Besitze ei--

nes mehr oder weniger ausgedehnten Credits, so wie
von andern Umstanden ab, und kann daher keiner or-
Hentlichen Berechnung unterworfen werden, ausgenom-
men wo, wie bei Schlachtbanken, die an einigen
Orten für 16000 bis 20000Schweizerfranken verkauft
oder vererbt wurden, der innere Werth des Effektes
ganz unbedeutend ist, und der Preis daher einzig dem
damit verbundenen Vorrechte galt.

Bei der Aufhebung der Gewerbsvorrechte, die
Ihr, Bürger Gesezgeber, bereits beschlossen habt,
scheint daher eine der ersten Fragen zu seyn, ob sich
unter denselben solche befinden, deren Verlust eine
rechtmussige Ansprache auf Entschädigung geben könne.
Schon ist eine beträchtliche Menge von dergleichen Be--
gehren theils bei Euch, theils bei dem Vollzichungs--
dircktorium zum voraus eingekommen, und noch meh--
rere werden auf die Vollstreckung des Gesetzes vom 19
Weinmonat exfolgcn. Eine bestimmte und allgemeine
Entscheidung, zu welcher die Angaben vor Euem Am
geu liegen, ist also von dringender Nothwendigkeit.

Bei vielen Ehchaften trit der Fall ein, daß ein
Theil der Kaufsumme noch ausstehend und unbezahlt
ist, wodurch eine Quelle von Rechtsstreitigkeiren zwi--
sehen den gegenwärtigen Besitzern, die den Verlust
nicht allein tragen wollen, und den lezten Verkaufern,
die sich au dem geschloßnen Vertrage halten, geöffnet
wird. Die Entscheidung der einzelnen Fälle ist aller-
dings ein Gegenstand der richterlichen Behörden;
allein da es ein neues, und durch bisherige Gesetze
nicht bestimmtes Verhältniß betrift, so werden die Ge-
richtshöfe das Gest; ftlbsi, und jeder nach seiner ei--

genen Weise machen wenn ihnen nicht eine allgemeine
und mweranderliche Regel an die Hand gegeben wird.

Die mehrstcn Innungen und Handwerkszlmfte
haben ein gemeinschaftliches Eigenthum besessen, das
durch Beitrage der Innungsgenossen gesammelt, auch
nur fur solche verwendt ward. Bei der Auflösung die-

ftr Corporationen mW also auch darüber eine geftzli-
che Bestimmung ergehen, wozu die Oberaufsicht von
Seite des Staates, welche dieselben bei ihrer Entste-
hung freiwillig angerufen haben, unstreitig zu berechti-
gen scheint.

Die Vertheilungsweise des Zunftvermögens kann

nicht wohl der blossen Willkür der Mitglieder über-
lassen bleibell, wenn anders Zwistigkeiten ohne Ende,
und zahlreichen Rechtshandeln vorgcbogen, oder we-
uigstens ihre gesezüche Beurtheilung möglich gemacht
werden soll.

Die mehrsten Ehehaften hatten Abgaben zu cnt-

richten; ein Theil derselben ist seinem Ursprünge nach

murr dem Gesetze über die Lehensabgaben begriffen;
ein andrer Theil hingegen von ganz verschiedner Na-

tur muß als eigentliche Patentabgabe angesehen wer-
den, und kan.» auch neben der vollkommensten Ge-
werbsfteiheit bestehen. Allein diese dürfen weder auf
deni ungleichen, und von einer Gegend zur andern
abwechselnden Fuße länger fortdauern, noch können
sie ohne eine ausdrükliche Erklärung des Gesetzes
wirllich aufgehoben seyn.

Die groste Schwierigkeit in Vollziehung des De-
krets vom iy. Weimn. bietet der zweite Artikel des-
selben dar, indem er die verschiesnen Gewerbe den
bisher bestandnen Gesetzen, in so fern diese mir die
erforderliche Polizeiaufsicht bezwecken, bis zur Einsich-
rung einer allgemeinen und gleichförmigen Gewerbs-
poiizci unterworfen laßt. Allein diese Vorschriften
waren mehrencheils mit den Zunft- und Gildenverfas-
sangen so innig verwebt, daß sie nach Auflösung der
leztern nicht für sich allein bestehen können, sondern
sogleich durch neue, der fteigegebnen Industrie und
dem gegenwärtigen Zustande der Dinge angemeßne
Neglemente ersezt werden müssen. Ueber viele Gewer
be, und zwar solche, die mit der allgemeinen Sicher-
heit in naher Beziehung stehen, war keine andre Poli-
zeiaufsichr vorhanden, als welche die Zunftvorsteher
selbst ausübten.

Die Gewerbsvorrechte sind bisdahin das Mittel
gewesen, wodurch sich die Polizei der beständigen Ver-
sorgung mir den unentbehrlichsten Lebensbedürfnissen,
und eines für das Volk nicht drückenden Preises der-
selben versicherte. Für die Gewißheit des Absatzes,
welche der Schlächter, der Becker, der Gastwirth,
vermittelst seines ausschließlichen Rechtes immer vor
sich sah, hatte èr auch die Verpflichtung übernommen,
zu gewissen Zeiten, und in einer bestimmten-Menge
seine Waare zu liefern, oder jedem ankommenden sein
Haus zu öffnen; eine Verpflichtung, der er sich nach
Aufhebung seines Vorrechtes wird entbunden glauben,
wenn sie ihm nicht von neuem, und unter andern Be-
stimmungen aufgelegt wird. Ihr werbet entscheiden,
Bürger Gesezgeber, ob die Erreichung dieser Zwecke
schon jezt von der freien Gewerbsconcurrenz erwartet
werben dürfe, oder ob sie noch eigne Verfügungen
erfodre; ob zum Beispiel der Brod- und Flcischver-
kauf keiner weitern Polizei untergeben seyn soll, als
die über Maaß und Gewicht, und über Gegenstände
der allgemeinen Gesundheit die Aufsicyt führt, oder
ob die bisher gewöhnliche Taxation auch fernerhin
dabei statt haben könne.

Auch bei den liberalsten Grundsätzen, welche eine
Gesezgebung über alle Zweige der Industrie annehme»
mag, kann die Errichtung gewisser Gewerbe ohne Be-
nachtheilung des allgemeinen Wohls doch niemals der
bloßen Willkühr des Unternehmers überlassen bl i. en,
sondern muß sich einer ftstgcftzten Regel unterzieh-!.
Dahin gehören vornemlich alle Gewerbsarten, die zu
ihrer Einrichtung Wasserrader bedürfen, und dahen
auf Schjffarth, auf den Lauf und die Richtung der



Ströme und Bäche, und alle davon abhängenden
Umstände von bedeutendem Einflüsse sind. S« wie
diese Gewerbe an gewisse dingliche Eigenschaften noth-
wendig gebunden seyn muffen, so erfordern andre Be-
rufsarlên Hingegen persönliche Eigenschaften, ohne
welche ihre Ausübung zum Verderben der Gesellschaft
gereicht, und die daher, wenn gleich durch eine Art
von Zunftzwang mit aller Befugniß zum Bedinge der-
selbe» gemacht werden können; noch ist zum Beispiel
die Zeit nicht vorhanden, da die Ausübung der Arz-
neikitnde und der mit derselben in Verbindung stehen-
deil Berussarten freigegeben, und dem blsßen Urtheile
des Volk überlassen werden dürste, die gefährliche Un-
wisftnheit von der reifen Kenntniß und Kunsterfahrung
zu unterscheiden. Gelbst eine Art von Monopol scheint
mit den von Euch bekannten Grundsätzen der Gewcrbs»
freiheit vereinbar; es sind die Erfindungsmonopolien,
die auf dem Eigeiithumsrechte beruhen, und unter
gewissen Einschränkungen zugegeben Industrie und Ge-
wcrbsfleiß vielmehr erhöhen und beleben, als gleich
andere Privilegien unterdrücken können.

Was übrigens auch die Bedingungen seyn mögen,
welche das Gescz für die Ausübung aller Arten von
Industrie vorschreiben wird, so scheint vorerst die all-
gemeine Bestimmung vonnöthcn, daß jeder, der irgend
ein Gewerbe unternimmt, bei einer angewiesenen Be-
hcrde darüber seine Erklärung zu thun, und sich in
dieser Eigenschaft einzeichnen zu lassen gehalten werde,
indem sonst die Administration der Gewerbspolizei uu-
möglich fallt, und auch ohne dieß ein solches Ver-
zeichniß in staatswirchschaftlichcr Aussicht von ausge-
breiteten; Nutzen seyn kann.

Dieß sind, Bürger Gesezgeber, die auffallendsten
Gesichtspunkte, welche Euch das Vollziehnngsdirckto,
rium über einen wichtigen und viel umfassenden Ge-
gcnstand Eurer Berathschlagungcn mittheilen, und
Euch zu einer ungesäumten Behandlung desselben ein-
laden soll.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums der Gen. See.
Mousson.

G esez gebung.
Grosser Rath, 17. November.

(Fortsetzung.)
§ 2Z. Akermann will, daß man setze: zz Unter-

ftatthalter oder statt : und Zigenten. S chlu m p f
folgt. Fierz untersiüzt den § weil sich kcine Sckwie-
Wgkeit h-cr befinde die cine Abänderung crfodcre.
-olcß folgt Fterz. Der § wird unverändert so wie
vie drei folgenden sn^enomm<n.

Carl irr fodert hier eine» neuen § welcher die
Wahl des Präsidenten bestimme, und wünscht daß

dieser durch geheimes Stimmenmehr von den Munft
zipalbeamten selbst gewählt werde. Acke r w an n^ will
den Präsidenten durch die Gemeinde selbst wählen
lassen. Legier glaubt der 22 § sorge hierüder hin-
länglich und dererstgewahlte scy Präsident. Dieser lezte
Antrag wird angenommen.

§ 27. Ackermann will eine Bestimmung für
diejenigen Mmuzipaiikättn beifügen, weiche sich nicht
in einen bestimmten Drittheil theilen lassen. Schlump f
will daß in diesen Fallen die mindere Zahl zuerst er-
nenert werde. Custor will diese Erneuerung durch
die Gemeinden nach belieben machen lassen. Secre-
tan bemerkt, daß diese Schwierigkeit immer eintrete,
wenn man in einem weitläufigen zusammenhängenden
Gutachten einzelne Abänderungen macht, und daß das
Entrichten ohne die in den Paragraphen n und 12

gemachten Abänderungen nicht vorhanden wäre. Er
fodert daß dieser Z der Kommission zugewiesen werde.
Butler folgt Schlumpfs Antrag weicher angenom»
wen wird.

§ 28. S ch lumps fürchtet daß das koos gerade
die fähigsten Mitglieder treffen könnte^ und will also
die bleibenden Mitglieder aufs neue wählen, und also
alles L00S weglassen. Ackermann vertheidigt den
Z welcher angenommen wird.

§ 2y. Aim m ermann fodert Verbesserung der
französische» Redaktion weiche mit dem § selbst so wie
dke beiden folgenden Paragraphe angenommen wird.

§ Z2. Ackermann will daß auch die abtreten-
den Mitglieder wieder wählbar seyen, weil lelcht kein«
andern Bürger vorhanden seyn könnten, welche hin»
längliche Fähigkeiten und Zutrauen besitzen. Cartier
widcrlczt sich diesem Antrag, weil dadurch die alte
Aristokratie hergestellt würde, und in einer reprasen»
tativen Republik alle Stellen beweglich seyn sollen.

Ao ch untelstüzt den §, und will einzig daß die welche
in den ersten Jahren durch das Loos abtreten, wie-
der wählbar seyen. Tröfch folgt Koch, der § w:rv
aber unverändert angenommen.

§ 3Z. G e yn 0 z will hier die Agenten ausnebmen.

Ackermann will den § deutlicher machen, und alle

nicht wahlbaren Beamten hier ausführlich anzeigen.

Cartier vertheidigt den §, den er sehr deutlich sin-

der, dagegen begehrt er daß die Kommission über
die Verfügung des argäuischen Kavlonsstatthalters
(S. Sitzung v. November) ihr Gutachten vorlege.
Koch sagt, die Kommission nahm diesen Vorschlag
nie in Berathung, weil er ganz wider die Konstitution
und die gesunde Vernunft ist. -- Der Agent hat die

Munizipalität vor unordentlichen Schritten zu verway-

ren, wie der Regierungsstatthalter die Verwaltunqs-
kämmee, und eben so wenig als man diesen zum Pra-
stdcnken von dieser macht, eben so wenig kaun oyne

Verletzung der Konstitution jener zum Präsidenten der

MnM'ipalitat gemacht werden; er beharret a.lo ans

dem L, welcher angenommen wird.
§ 24. Gcynoz will die lezte Phrase disses § aus.
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